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1. Ausgangslage 
Bereits im Jahre 2005 wurde von der ehemaligen Gemeinde Mollis die Firma Carbotech AG, 
Zürich mit einer ersten Analyse des Spraybelages im Dachgeschoss (tragende 
Stahlkonstruktion) des Feuerwehrdepots Mollis auf Asbestgehalt beauftragt. Bei der 
Begehung am 7. Junli 2005 wurden Materialproben entnommen und auf den Asbestgehalt 
untersucht. In diesen Materialproben wurden bis zu 30% Chrysotil-Asbest nachgewiesen. 
Da  es sich beim untersuchten Spraybelag um schwach gebundenes asbesthaltiges Material 
handelt, fällt der Umgang mit diesem Belag unter die Bestimmungen der EKAS-Richtlinie 
Nr. 6503. Es dürfen keine Veränderungen ausgeführt und allfällige Sanierungsarbeiten 
müssen durch eine spezialisierte Firma ausgeführt werden. 
 
Im Zuge der Planungsarbeiten ab 2006 der Sanierung des Depots Mollis infolge der 
kommenden Zusammenlegung der Feuerwehren Mollis und Näfels, wurde eine weitere 
vertiefte Untersuchung der Carbotech AG in Auftrag gegeben. In der Beurteilung und 
Empfehlung des Schlussberichtes (13. Juli 2009) wird die unverzügliche Sanierung des 
schwach gebundenen Spraybelages in der Dachkonstruktion empfohlen, da die Risiko-
bewertung eine Dringlichkeitsstufe I ergab.  
 
Mit Schreiben vom 14. September 2010 des Amtes für Umweltschutz (AfU) wurde die 
damalige Gemeinde Mollis nochmals auf die Asbestproblematik hingewiesen und um eine 
umgehende Sanierung bis Ende 2011 gebeten. Infolge der Strukturreform 2011 und der 
nochmaligen Überprüfung der Organisation der Feuerwehr und ihrer Standorte, konnte eine 
Sanierung nicht angegangen werden. Als Sofortmassnahme mussten die entsprechenden 
Räumlichkeiten geschlossen werden. 
 
Eine erste Kostenschätzung im November 2010 ergab einen Kostenrahmen von rund 
640'000.- CHF.  
 
 

1.1 Baukommission Asbestsanierung Depot Mollis 
Nach der Realisation der Sanierung und Neubaus der Gebäude „Orion“ im 2012 wurde für die 
Planung der Asbestsanierung im Budget 2013 ein Kredit gesprochen. Somit konnten die 
Arbeiten aufgenommen werden. Die BK besteht aus folgenden Mitgliedern: 
 

- Ruedi Schwitter, GR Sicherheit 
- Bruno Gallati, GR Liegenschaften 
- Urs Suter, Liegenschaften 
- Martin Bäbler FW Kdt Glarus Nord 
- Hans Schuler, FW Kdt Kp Mollis-Näfels 
- Thomas Krieg, FW Vize Kdt KP Mollis-Näfels 
- Willi Schriber , Architekt Mollis 

1.2 Zielsetzungen Baukommission 
Folgende Zielsetzungen hat sich die BK für die Sanierung des Depots gesetzt und  
entsprechend bearbeitet: 
 

- Asbest muss vollständig entfernt werden 
- gleichzeitig soll eine wärmetechnische Verbesserung erzielt werden (wenn möglich) 
- Raumgewinn durch Wiederverwendung des Estrichs  
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- alternativ: Raumoptimierung durch Ersatz des Giebeldaches mit einem Flachdach 
(wenn möglich) 

- die Torsanierung soll innerhalb des Sanierungsprojektes und oder aber auch als 
Einzellösung entwickelt werden. 

- Start der Sanierung soll spätesten am 1. Mai 2014 sein 
 

1.3 Sitzungstermine 
 

- 04. März 2013:  KickOff / Auslegeordnung 
- 16. April 2013: 1. Statussitzung nach Begehung mit Spezialisten (21.03.2013) 
- 20. Juni 2013:  KV Bereinigung (telephonisch) 
- 30. Juni 2013:  KV Bereinigung 
 

2. Variantenanalyse 

2.1 Dachkonstruktion 
Die Demontage von Gebäudebestandteilen ist erst nach erfolgter Asbestsanierung erlaubt. Der 
Rückbau der Dachkonstruktion würde zu keiner Kostensenkung führen. Alles angrenzende 
Material mit poröser Oberfläche gilt als kontaminiert und muss komplett entfernt und entsorgt 
werden. Dies gilt für die komplette Deckenverkleidung und die Unterdachelemente aus 
Holzzement. Eine Veränderung der Dachform (Flachdach) bringt dadurch keine Preisvorteile 
sondern erhebliche Mehrkosten. 
Das vor 12 Jahren durch die Gemeinde Mollis sanierte Dach musste aufgrund von Material-
fehlern vor rund 8 Jahren durch den Hersteller ersetzt werden. Die Wiederverwendbarkeit 
wurde mit zwei Dachdeckerfirmen (Elmer+Blumer, Riget) unabhängig als „nicht 
kostengünstiger“,  ja sogar als kostenintensiver beurteilt. Der Einbezug „Haus Buchli“, das 
am Depot direkt angebaut ist, macht Sinn, da ansonsten aufwendige Anschlussarbeiten 
auszuführen wären. Die dadurch entstehenden Mehrkosten von 20‘000.- CH dürfen nicht in 
die Berechnungen eines möglichen Anteils der glarnerSach einfliessen und sind von der 
Gemeinde zu tragen. 

2.2 Etappierung der Sanierung 
Eine Etappierung der Sanierung aufgrund teilweise zu erhaltender operativer Tätigkeit der 
Feuerwehr innerhalb des Depots wäre prinzipiell möglich, führt aber zu einer weiteren 
erheblichen Kostensteigerung. Die Fassadenverkleidung und die komplette Dacheindeckung 
müsste vollständig entfernt werden um die Asbestsanierung zu ermöglichen. Dies würde auch 
zu erheblichen Einschränkungen des Depotbetriebes führen.  

2.3 Torsanierung 
Die seit langem anstehende Torsanierung  (80'000.- CHF Budget 2013) wurde im 
Zusammenhang der Asbestsanierung hinterfragt. Grundsätzlich wäre eine frei stehende 
Konstruktion  mit separater Fundation und Abdichtung gegenüber dem Hauptgebäude statisch 
und baulich problemlos zu realisieren und würde das Asbestproblem nicht beeinflussen. Im 
Rahmen des Gesamtprojektes soll die Torsanierung jedoch zusammen mit der Asbest-
sanierung realisiert werden. Würde sich die Asbestsanierung aus welchen Gründen auch 
immer, weiter verzögern, könnte diese Variante trotzdem unabhängig weiter verfolgt werden.  
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2.4 Wärmedämmung 
Aufgrund der Abklärungen wird es für die Asbestsanierung im engeren Sinn keine Beiträge 
der glarnerSach geben. Es ist jedoch zu erwarten, dass nach erfolgter Asbestsanierung für den 
Wiederaufbau der Gebäudehülle ein Anteil übernommen werden kann. Gleichzeitig ist wieder 
mit einem  Beitrag durch das „Gebäudeprogramm“ zu rechnen (ca. 30‘000.-CHF). Eine 
zeitgemässe Isolation wird auch die Betriebskosten in den zukünftigen Jahren positiv 
beeinflussen. Die Fassaden- und Dachkonstruktion würde analog der ausgeführten Sanierung 
„Orion“ erfolgen und somit das Arale auch optisch „abrunden“. 
 

2.5 Feuerwehrprovisorium 
Um den Auftrag der Feuerwehr zu gewährleisten, erfolgt der Einsatz während der 
Sanierungsphase aus einem „Provisorium“ heraus. Nach diversen Abklärungen und Suche 
von möglichen Ersatzräumen, stellte sich die Miete eines Zeltes sowohl als kostengünstige 
und operativ beste Variante heraus. Zusammen mit der neu sanierten Fahrzeughalle mit  
Atemschutzküche und Theorieraum, würde die Einsatzbereitschaft der Kompanie Mollis-
Näfels gewährleistet. Eine Einsatzzentrale müsste ebenfalls gemietet werden. Die Kosten für 
das Provisorium sind im Kostenvoranschlag eingerechnet und betragen ca. 65'000.- CHF. 
(Position 121) 
 

2.6 Finanzierung 
 

Gesamtkosten  1‘215‘000. – CHF (Bruttokredit Budget 2014) 
Sanierung Tore       80‘000. – CHF  (Budget 2013) 
Planung      100‘000. – CHF  (Budget 2013) 
Anteil glarnerSach    350‘000. – CHF  (offen) 
Budget 2014     685‘000. – CHF  (Finanzplan 2014: 650’000.- CHF) 
 

Die Beiträge der glarnerSach sind noch nicht definitiv abgesegnet. Die Sanierung darf aber 
auch wegen der aktuellen Diskussion um die ganze Asbestproblematik (Rolle der Behörden, 
Motion im Landrat) nicht aufgeschoben werden. Unabhängig der möglichen Beiträge muss 
diese Altlast beseitigt werden. „Worst-Case“ ist die Schliessung des Depots durch das Amt 
für Umweltschutz (AfU), infolge Raumluftbelastung durch Asbest (Messungen sind erfolgt). 
 

3. Beilagen 
• Bericht Carbotech AG, 2005 
• Bericht Carbotech AG, 2009 
• Schreiben AfU, 2010 
• Kurzprotokoll 21. März 2013 
• KVA vom 30. Juni 2013 
 
 
 
Sig. Ruedi Schwitter 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage, Auftrag und Zielsetzung 

Das Feuerwehrdepot in Mollis hat Spritzasbest an der tragenden Stahlkonstruktion. Durch 
die Carbotech AG wurde im Jahr 2005 eine Materialprobe dieses Sprays entnommen (siehe 
Analysenbericht vom 9.8.2005). Der Spritzasbestbelag enthält ca. 30 % Chrysotil-Asbest.  
Ebenfalls 2005 wurden im Feuerwehrdepot durch unsere Firma zwei Istzustandmessungen 
nach der VDI-Richtlinie 3492 ausgeführt (siehe Messbericht 05-GL-01/01-02 vom 
19.7.2005). Die Toleranzgrenze der EKAS-Richtlinie von max. 700 bzw. 1'000 lungengän-
gigen Asbestfasern pro Kubikmeter Raumluft konnte dabei eingehalten werden. 
 
Im Rahmen von Planungsarbeiten für ein Umbauvorhaben sollen nun die asbesthaltigen 
Baumaterialien sowie Fugendichtungsmassen mit polychlorierten Biphenylen (PCB) aufge-
nommen werden, damit diese bei den Bauarbeiten berücksichtigt werden können bzw. eine 
Schadstoffsanierung mitgeplant werden kann. Aus diesem Grund wurde die Carbotech AG 
mit dieser Untersuchung beauftragt. 
 
Dieses Gutachten enthält eine Fotodokumentation dieser Schadstoffe, eine Beurteilung der 
Sanierungsdringlichkeit sowie allenfalls notwendige Sofortmassnahmen und Sanierungs-
empfehlungen. 

1.2 Allgemeine Angaben zum Auftrag 

Auftraggeber: Feuerwehr Näfels-Mollis  
vertreten durch: Herrn Willi Schriber, Architekt FH/STV, Oberdorfstrasse 34,  
 8753 Mollis 
 
Objekt: Feuerwehrdepot, Rüfistrasse 7, 8753 Mollis 
Untersuchungsbereich: Gesamtes Feuerwehrdepot und 1. UG vom angebauten Wohnhaus 
Begutachtung auf: Asbest in Baumaterialien, PCB in Fugendichtungsmassen 
Begutachtung am: 30.6.2009 
Begutachtung durch: Albert Siegwart, Carbotech AG, Basel 
Begleitet durch: Herrn Willi Schriber 
Vorhandene Unterlagen: - 

1.3 Asbestkataster 

Im Spritzasbestkataster des Bundesamtes für Umwelt ist das untersuchte Objekt nicht aufge-
führt. Dieses Kataster wurde 1985 aus Akten von Unternehmen, welche Spritzasbest appli-
zierten, erstellt. In diesem Kataster sind andere asbesthaltige Materialien wie z. B. die häufig 
verwendeten leichten, asbesthaltigen Platten, asbesthaltige Bodenbeläge, asbesthaltige 
Rohrisolationen und Asbestzementprodukte nicht registriert. 
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2 Umfang der Untersuchung 

2.1 Vorgehen 

Diese Begutachtung beruht auf Erfahrungen über Aussehen und Einbauorte der gesuchten 
Schadstoffe sowie über bauliche Zusammenhänge. Es wurde eine visuelle Begutachtung, vor 
allem der Oberflächen, vorgenommen. Es wurden keine Bohrungen ausgeführt oder Bauteile 
demontiert. Bestehende Öffnungen in Wänden und Decken wurden jedoch genau untersucht. 

2.2 Untersuchungsbereich 

Der Untersuchungsbereich umfasst das abgebildete Feuerwehrdepot. Das ganze Feuerwehr-
depot, inkl. Fassade und Dach, wurde systematisch auf möglicherweise asbesthaltige Mate-
rialien und PCB-haltige Fugendichtungsmassen abgesucht. Vom angebauten Wohnhaus auf 
der linken Seite des Fotos, wurde lediglich das 1. Untergeschoss besichtigt. 
 

 
Feuerwehrdepot Mollis, Ansicht Seite Rüfistrasse 
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2.3 Vollständigkeit und Abgrenzung 

Dieser Bericht bezieht sich ausschliesslich auf die Schadstoffe Asbest in Baumaterialien  
und PCB in Fugendichtungsmassen. Eine Zusammenstellung der dazu untersuchten und 
nicht untersuchten Anwendungen ist für Asbest im Anhang 1.2 und für PCB im Anhang 2.2 
aufgeführt. Elektrogeräte und Mobiliar werden, abgesehen von einzelnen gut sichtbaren As-
bestfundstellen, nicht untersucht und sind nicht vollständig bzw. nur pauschal aufgeführt. 
Weitere allfällig vorhandene Schadstoffe sind nicht Gegenstand dieses Gutachtens. 
 
Mit dem gewählten Vorgehen ist es unwahrscheinlich, dass insbesondere grössere Vorkom-
men an asbesthaltigen Baumaterialien oder PCB-haltigen Fugendichtungsmassen im Unter-
suchungsbereich unentdeckt geblieben sind. Das vorliegende Gutachten ist aber mit einer 
gewissen Unsicherheit betreffend unsystematisch und verdeckt eingebauter Schadstoffe be-
haftet (wie in nicht einsehbaren Steigzonen, in Lüftungskanälen, Kontaminationen von as-
bestfreien Materialien etc.). Unsere Firma kann aus den genannten Gründen keine Garantie 
darüber abgeben, dass die Auflistung der gesuchten Schadstoffe vollständig ist. 
 
Vorschriften und Erfahrungswerte zu Schadstoffen ändern und entwickeln sich. Bei grösse-
ren Bauvorhaben, welche mehr als fünf Jahre nach Abfassung dieses Gutachtens ausgeführt 
werden, empfehlen wir, dieses Gutachten überprüfen zu lassen oder die Carbotech AG zu 
kontaktieren. 
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3 Fund- und Probenahmestellen Asbest 

Es wurden zwei Proben entnommen und im Labor der Carbotech AG, Fribourg, auf Asbest 
analysiert (siehe auch Anhang 1.4, Analysenresultate). Die Analysenmethode kann auf Ver-
langen eingesehen werden. Ein Teil der Materialien wurde ohne Analyse, aufgrund der Er-
fahrung des Gutachers, als asbesthaltig eingestuft.  

3.1 Asbesthaltige Materialien 

3.1.1 Feuerwehrdepot 

Spritzasbest 

 

 

Estrich, tragende Stahlkonstruktion 

Spritzasbest 

Resultat: ca. 30 % Chrysotil-Asbest  
(gem. Materialuntersuchungsbericht der Carbotech AG, 
vom 9.8.2005) 

Kategorie: schwach gebundener Asbest 

Bemerkungen: Der Spritzasbest ist im Estrich an 
sechs Fachwerkträgern sowie an den Pfetten vorhanden. 
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EG und Zwischenpodest, Stahlstützen und Ver-
strebungen 

Spritzasbest 

Resultat: ca. 30 % Chrysotil-Asbest  
(gem. Materialuntersuchungsbericht der Carbotech AG, 
vom 9.8.2005) 

Kategorie: schwach gebundener Asbest 

Bemerkungen: Das 1. Foto 1 zeigt eine Aufnahme des 
Bereiches auf einem Zwischenpodest. Das 2. Foto ist 
eine Detailaufnahme der gleichen Stelle mit Spritzasbe-
strückständen am Stahlträger. Das 3. Foto ist eine De-
tailaufnahme von Spritzasbest (eingerahmt) an einem 
Stahlträger im EG. 

Die ganze tragende Stahlkonstruktion ist mit Spritzas-
bestbelägen versehen (auch im unteren Bereich des 
Gebäudes.) Teilweise sind diese Beläge entfernt worden. 

Aufgrund der Art der Anbringung (Spritztechnik) und 
durch Verschleppungen während der Nutzung und Um-
bauarbeiten, ist mit Kontaminationen im Umfeld zu 
rechnen. Zudem haben sich Teile der Beläge über die 
Jahre gelöst. 
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Asbestzement 

 

Zwischenpodest, Nordwestfassade 

Wellasbestzementplatten 

Resultat: ca. 5–20 % Chrysotil- und Krokydolith-
Asbest (Analyse Carbotech: 2427/7308) 

Kategorie: fest gebundener Asbest 

Bemerkungen: Die Wellplatten der ganzen Fassade 
sind als asbesthaltig einzustufen. Die Dacheindeckung 
ist neuer und somit asbestfrei.  

Fensterkitt 

 

EG, Südwestseite, Fenster mit Stahlrahmen 

Asbesthaltiger Fensterkitt 

Resultat: ≤ 1 % Chrysotil-Asbest 
(Analyse Carbotech: 2427/7307) 

Kategorie: fest gebundener Asbest 

Bemerkungen: Der Fensterkitt an allen alten Stahl-
fenstern ist als asbesthaltig einzustufen. 
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3.1.2 Angebautes Wohnhaus (nur 1. UG) 

 

1. UG, Korridor 

Asbestzementrohre 

Resultat: als asbesthaltig eingestuft 

Kategorie: fest gebundener Asbest 

Bemerkungen: - 

 

 

1. UG, Treppe, Bodenbelag 

Asbesthaltige Flexplatten, rot 

Resultat: als asbesthaltig eingestuft 

Kategorie: fest gebundener Asbest 

Bemerkungen: - 

 

Die Obergeschosse des angebauten Wohnhauses wurden nicht besichtigt. 
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4 Beurteilung und Empfehlungen Asbest 

4.1 Zusammenfassung 

Diese Zusammenfassung enthält eine Risikobewertung. Ganz rechts aussen in der Tabelle ist 
die Sanierungsdringlichkeit für asbesthaltige Materialien in Innenräumen (oder mit Innen-
raumbezug) angegeben. Zu diesen Dringlichkeitsstufen sind anschliessend an die Tabelle 
weitere Informationen aufgeführt. 
 
Als schwach gebunden (SG) gelten Materialien mit hohem Asbestfaserfreisetzungspotential 
und eher tiefer Dichte. Als fest gebunden (FG) werden Materialien mit kleinem Asbestfaser-
freisetzungspotential und eher hoher Dichte bezeichnet. 

Feuerwehrdepot 

Standort Material Bemerkungen Risikobe-
wertung 

Gesamtes Gebäude, an 
tragender Stahlkonstruk-
tion 

Spritzasbest Estrich: an 6 Fachwerkträgern und 
den Pfetten 

EG und Zwischenpodest: an Stahl-
stützen und Verstrebungen 

Generell: als Kontaminationen  

SG I 

Fassaden Wellasbest-
zementplat-
ten 

Die Dacheindeckung ist neuer und 
somit asbestfrei 

FG III 

EG, alte Fenster mit 
Stahlrahmen 

Asbesthalti-
ger Fenster-
kitt 

- FG III 

Angebautes Wohnhaus (es wurde nur das 1. UG besichtigt) 

Standort Material Bemerkungen Risikobe-
wertung 

1. UG, Korridor Asbestze-
mentrohre 

- FG III 

1. UG, Treppe, Boden-
belag 

Asbesthalti-
ge Flexplat-
ten, rot 

- FG III 
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4.2 Sofortmassnahmen und Risikobewertung 

In Innenräumen mit asbesthaltigen Materialien müssen Massnahmen getroffen werden, da-
mit die Raumnutzer keinen gesundheitsgefährdenden Asbestfaser-Belastungen ausgesetzt 
sind. Von baulichen Eingriffen betroffene asbesthaltige Materialien sind immer vor Beginn 
dieser Arbeiten sachgerecht zu entfernen. 
 
Die Dringlichkeit einer Asbestsanierung wurde beurteilt, anhand der dafür massgebenden 
Publikation "Asbest in Innenräumen - Dringlichkeit von Massnahmen", des Forums Asbest 
Schweiz (FACH), vom Juli 2008, und anhand von jahrelangen Erfahrungen der Carbotech 
AG mit Messungen und Sanierungsbegleitungen. 
 
Die Einstufung in die Dringlichkeitsstufen berücksichtigt das Gefährdungspotential des Ma-
terials (Asbestgehalt und Bindung, Oberflächenzustand, äussere Einwirkungen) und die 
Raumnutzung (Art und Häufigkeit der Raumnutzung, Lage des asbesthaltigen Materials im 
Raum). Der Oberflächenzustand des Materials wird nur berücksichtigt, wenn dies einen Ein-
fluss auf das Faserfreisetzungspotential des Materials hat. 

Sofortmassnahmen, Dringlichkeitsstufe I 

Wir empfehlen, den Spritzasbest unverzüglich entfernen zu lassen oder alternativ den vor-
schriftsgemässen Zustand der Raumluft mittels Raumluftmessungen nach der VDI-
Richtlinie 3492 überprüfen zu lassen und den Spritzasbest innerhalb eines Jahres entfernen 
zu lassen. 

Dringlichkeitsstufe II 

Es sind keine Materialien mit Dringlichkeitsstufe II vorhanden. 

Dringlichkeitsstufe III 

Für Materialien mit dieser Einstufung gilt folgendes: 
 
• Sanierung vor baulichen Eingriffen (Materialien können belassen werden bis bauliche 

Eingriffe oder ein Rückbau anstehen) 
• Neubeurteilung und allenfalls Raumluftmessungen bei Nutzungsänderungen, unkon-

trollierten Eingriffen und Schadenereignissen (z. B. durch Wasser oder Feuer) 
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4.3 Generelle Massnahmen bis zur Entfernung 

Wir empfehlen, den zuständigen Liegenschaftsdienst und allenfalls weitere Personen (Bau-
verantwortliche, Handwerker etc.) über die asbesthaltigen Materialien und die davon ausge-
henden Gefahren in Kenntnis zu setzen. Durch Information oder Kennzeichnung des Mate-
rials ist sicherzustellen, dass nicht versehentlich Arbeiten an asbesthaltigen Materialien aus-
geführt werden. 

Schwach gebundene asbesthaltige Materialien 

Schwach gebundene asbesthaltige Materialien setzen schon bei geringer Einwirkung Asbest-
fasern frei, deshalb sind selbst kleine Verletzungen zu vermeiden. Es gilt ein Veränderungs-
verbot. Ohne spezielle Sicherheitsmassnahmen dürfen keinerlei Eingriffe vorgenommen 
werden. 

Fest gebundene asbesthaltige Materialien 

An fest gebundenen asbesthaltigen Materialien darf keine mechanische Bearbeitung (wie  
z. B. zerschlagen, zerbrechen, anbohren, schleifen, zersägen oder mit Hochdruck reinigen) 
erfolgen. 

4.4 Sanierungsempfehlungen 

Schwach gebundene asbesthaltige Materialien 

Gemäss EKAS-Richtlinie Nr. 6503 sind schwach gebundene asbesthaltige Materialien durch 
eine von der Suva, Luzern, zugelassenen Asbestsanierungsfirma (Liste siehe 
www.suvapro.ch, bei Branchen-/Fachthemen, unter Asbest) sachgerecht zu entfernen, zu 
entsorgen und vorgängig bei der Suva und den kantonalen Vollzugsbehörden anzumelden. 
Das Sanierungskonzept ist durch die Vollzugsbehörde genehmigen zu lassen. 
 
Bei der Spritzasbestsanierung ist besonders darauf zu achten, dass der Spritzasbest inkl. 
Kontaminationen vollständig entfernt wird. Je nachdem sind auch Isolationen und abgehäng-
te Deckenplatten als asbesthaltiges Material zu entsorgen. 
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Fest gebundene asbesthaltige Materialien 

Wir empfehlen, fest gebundene asbesthaltige Materialien durch sachkundiges Personal zer-
störungsfrei entfernen und gemäss der Technischen Verordnung über Abfälle und den kan-
tonalen Vorschriften entsorgen zu lassen. 
 
Fest gebundene Materialien können auch ohne Suva-zugelassene Asbestsanierungsfirma ent-
fernt werden, wenn sichergestellt ist, dass keine grösseren Mengen gesundheitsgefährdender 
Asbestfasern freigesetzt und die notwendigen Massnahmen gemäss dem Stand der Technik 
(siehe EKAS-Richtlinie, Factsheets der Suva etc.) getroffen werden. Solche Massnahmen 
sind z. B. das Vermeiden von stauberzeugenden Arbeiten, Quellerfassung von freigesetztem 
Staub mit geeigneter Absaugvorrichtung, durchdringende Benetzung des Materials, zweck-
mässige Abschottung des Arbeitsbereiches und Tragen von persönlicher Schutzausrüstung. 
Arbeitnehmende, welche Asbestentfernungsarbeiten ausführen, sind für die arbeitsmedizini-
sche Vorsorgeuntersuchung bei der Suva anzumelden. 
 
Nachfolgend sind zu den fest gebundenen asbesthaltigen Materialien weitere Empfehlungen 
aufgeführt. 

Asbestzementplatten im Freien 
Die Asbestzement-Fassadenplatten können gemäss dem beiliegenden Factsheet der SuvaPro: 
"Entfernen von asbesthaltigen Faserzementplatten im Freien" saniert werden (u. a. zerstö-
rungsfrei entfernen, FFP3-Maske tragen, auf Inertstoffdeponie entsorgen). 

Fensterkitt 
Bei einer Sanierung ist der Fensterkitt möglichst ohne Staubfreisetzung bzw. Faserfreiset-
zung zu entfernen (siehe auch das beigelegte provisorische Merkblatt der Carbotech zum 
Fensterkitt). 
 
Bei Aluminium- und Stahlfenstern ist in der Regel keine zerstörungsfreie Demontage mög-
lich. Wir empfehlen deshalb, solchen Fensterkitt wie ein schwach gebundenes asbesthaltiges 
Material gemäss der EKAS-Richtlinie Nr. 6503 entfernen zu lassen. 

Flexplatten 
Wir empfehlen, diese Flexplatten nach dem technischen Merkblatt der SuvaPro "Entfernen 
von asbesthaltigen Boden- und Wandbelägen" sachgerecht entfernen zu lassen. Dieses 
Technische Merkblatt soll in nächster Zeit durch ein Factsheet ersetzt werden. 
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5 Beurteilung und Empfehlungen PCB 

Es sind keine möglicherweise PCB-haltigen Fugendichtungsmassen vorhanden. Deshalb 
wurden keine Proben entnommen. Der Verdacht auf PCB-haltige Fugendichtungsmassen ist 
ausgeräumt. 
 
 
 
 
Für die Carbotech AG 
 
 
sign. Albert Siegwart sign. Gaby Müller 
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A1 Asbest 

A1.1 Beurteilungsgrundlagen 

Einleitung 

In etwa 4'000 Gebäuden der Schweiz wurde bis Mitte der siebziger Jahre Spritzasbest ver-
wendet. Zudem wurden in unzähligen Liegenschaften weitere schwach gebundene asbesthal-
tige Materialien verwendet, welche heute, gestützt auf die Bestimmungen der EKAS-
Richtlinie Nr. 6503, mit grossem technischem und finanziellem Aufwand wieder zu entfer-
nen sind. 
 
In vielen Liegenschaften wurden z. B. leichte, asbesthaltige Platten, Cushion-Vinyl-Boden-
beläge oder asbesthaltige Rohrisolationen eingebaut. Wo heute noch solche und andere 
schwach gebundene asbesthaltige Materialien vorhanden sind, ist, ausser beim Spritzasbest, 
nicht bekannt. 
 
Daneben wurden aber auch fest gebundene asbesthaltige Materialien mit höherer Dichte 
verbaut. Diese Materialien wurden sowohl im Innen- wie im Aussenbereich eingesetzt. Der 
Einbau dieser asbesthaltigen Materialien erfolgte bis Ende der neunziger Jahre. 

Verbot 

Seit 1989 ist die Verwendung von Asbest zur Herstellung von Produkten und Erzeugnissen 
verboten (Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten Stoffen, 
Zubereitungen und Gegenständen, Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRV, 
SR 814.013). Seit 1991 dürfen asbesthaltige Materialien (Spritzasbest, Isolationen, Feuer-
schutzplatten, Faserzement in Dach- und Fassadenschiefer etc.) nicht mehr in Gebäuden ein-
gebaut werden. Seit Ende 1994 ist in der Schweiz, abgesehen von wenigen Ausnahmen, die 
Verwendung sämtlicher Asbesterzeugnisse verboten. Spritzasbest wurde bereits Ende der 
siebziger Jahre nicht mehr verwendet.  

Durchführungsorgane 

Der Umgang mit asbesthaltigen Stoffen gefährdet die Gesundheit und unterliegt daher der 
Aufsicht verschiedener Durchführungsorgane. Die Oberaufsicht im Bereich des Arbeitneh-
merschutzes liegt bei der Suva, Luzern. Für den Schutz der Allgemeinbevölkerung liegt die 
Aufsicht bei den kantonalen Gesundheits- oder Baubehörden. Der Gebäudeeigentümer ist 
für die Sicherheit der Gebäudenutzer verantwortlich. 

Rechtliche Bestimmungen 

Die EKAS-Richtlinie Nr. 6503, "Asbest", der Eidgenössischen Koordinationskommission 
für Arbeitssicherheit, Ausgabe Dezember 2008, zeigt den Arbeitgebern einen Weg auf, wie 
sie ihre Verpflichtung zur Verhütung von asbestbedingten Berufskrankheiten erfüllen kön-
nen. In dieser Richtlinie sind auch die gesetzlichen Grundlagen zu Asbest, vor allem im Zu-
sammenhang mit Arbeitnehmern, festgehalten (ILO-Übereinkommen Nr. 162, UVG, VUV, 
STEG, ChemRRV, BauAV, ArG etc.). 
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Im Bundesgesetz über die Unfallversicherung (UVG vom 20.3.1981) ist u. a. festgehalten, 
dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankhei-
ten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der 
Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. 
 
In der Bauarbeitenverordnung (BauAV revidiert auf Anfang 2009) ist u. a. festgehalten, dass 
bei Verdacht auf besonders gesundheitsgefährdende Stoffe wie Asbest und PCB der Arbeit-
geber die Gefahren eingehend ermitteln und die damit verbundenen Risiken bewerten muss. 

Schwach gebundener Asbest 

Dies sind gemäss EKAS-Richtlinie Nr. 6503 Asbestverwendungsformen, bei denen eine er-
höhte Asbestfaserfreisetzung schon bei sehr geringer mechanischer Einwirkung erfolgen 
kann. Die Rohdichte solcher Produkte ist in der Regel < 1'000 kg/m3. 

Fest gebundener Asbest 

Als fest gebunden gelten Asbestverwendungsformen, bei denen eine erhöhte Asbestfaser-
freisetzung nur durch mechanische Einwirkung erfolgen kann. Die Rohdichte dieser Produk-
te ist in der Regel > 1'400 kg/m3.  
Beispiele für Produkte, die eine niedrigere Dichte aufweisen, aber als festgebunden betrach-
tet werden können, weil der Asbest gut in die Matrix eingebunden ist, sind u. a. Bodenbe-
lagsplatten (Asbest in der PVC-Matrix) und sogenannte IT-Dichtungen (Asbest in Gum-
miverbund). 

Sanierungsdringlichkeit 

Zur Ermittlung der Sanierungsdringlichkeit verweist die EKAS-Richtlinie Nr. 6503 auf die 
Publikation "Asbest in Innenräumen - Dringlichkeit von Massnahmen" des Forums Asbest 
Schweiz (FACH) vom Juli 2008. Beurteilt wird darin in einem ersten Schritt das Asbestfa-
serfreisetzungspotential eines Materials, in einem zweiten Schritt die Lage des asbesthalti-
gen Materials und die Art und Häufigkeit der Raumnutzung. Daraus erfolgt eine Einteilung 
in Dringlichkeitsstufe I, II oder III. 

Dringlichkeitsstufe I 
Die Situation erfordert in der Regel eine Sanierung, die umgehend eingeleitet werden muss. 
Bis die Sanierung ausgeführt wird, sind allenfalls temporäre Massnahmen erforderlich, um 
eine Asbestbelastung sicher zu verhindern. Zudem kann es sinnvoll sein, Luftmessungen 
durchzuführen (z. B. wenn der Verdacht besteht, dass die Raumluft kontaminiert ist). Wird 
ein Wert von über 1'000 LAF/m3 festgestellt (LAF = lungengängige Asbestfasern), so ist die 
Sanierung unverzüglich durchzuführen und es sind Sofortmassnahmen zu ergreifen. 
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Dringlichkeitsstufe II 
Eine unverzügliche Sanierung drängt sich nicht auf, jedoch müssen vor baulichen Eingriffen 
asbesthaltige Materialien saniert werden. Alle 2 bis 5 Jahre sowie bei Nutzungsänderungen 
oder besonderen Vorkommnissen ist eine Neubeurteilung der Sanierungsdringlichkeit vor-
zunehmen. Als besondere Vorkommnisse gelten Schadenereignisse (z. B. durch Wasser oder 
Feuer) oder unkontrollierte Eingriffe respektive Einwirkungen am asbesthaltigen Material. 
Bei solchen Vorkommnissen ist, wie bei Dringlichkeitsstufe I beschrieben, mit Luftmessun-
gen abzuklären, ob die Raumluft belastet ist. 

Dringlichkeitsstufe III 
Die Massnahmen entsprechen der Dringlichkeitsstufe II mit dem Unterschied, dass die peri-
odischen Neubeurteilungen entfallen. Bei Nutzungsänderungen und besonderen Vorkomm-
nissen (Schadenereignisse, unkontrollierte Einwirkungen) ist jedoch ebenfalls eine Neubeur-
teilung vorzunehmen, so wie dies bei den Dringlichkeitsstufen I und II beschrieben ist. 

Sanierung und Entsorgung von schwach gebundenen asbesthaltigen Materialien 

Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen asbesthaltigen Materialien dürfen in der Regel 
nur durch Asbestsanierungsfirmen ausgeführt werden. Die Suva, Luzern, führt die Liste der 
zugelassenen Firmen. Die Entfernung von schwach gebundenen asbesthaltigen Materialien 
ist gemäss BauAV meldepflichtig. Die Sanierungsfirma hat der Suva vor Beginn der Arbei-
ten eine Sanierungsmeldung und einen Arbeitsplan vorzulegen. 
 
Gemäss der EKAS-Richtlinie Nr. 6503 muss auf der Baustelle ständig mindestens eine aus-
gebildete Fachkraft anwesend sein. Die Arbeiten sind so zu organisieren und auszuführen, 
dass die Freisetzung von Asbestfasern möglichst gering ist. Grundsätzlich ist die kontrollier-
te Nassentfernung anzuwenden. Es sind von der Umgebungsluft unabhängige Atemschutz-
geräte und Schutzanzüge zu tragen. Vor dem Verlassen der Sanierungszone ist jeweils eine 
vollständige Dekontamination in einer 4-Kammer-Personenschleuse erforderlich. Das Mate-
rial wird in einer separaten 2-Kammerschleuse dekontaminiert. Die Arbeitszeit darf 6 Stun-
den pro Arbeitstag nicht überschreiten. Der Unterdruck in der Sanierungszone soll während 
der Arbeitszeit min. 20 Pa und in der Ruhezeit min. 10 Pa betragen und eine Luftwechselrate 
von 6 bis 8 pro Stunde ergeben. Dieser Unterdruck ist durch ein Messgerät dauernd zu  
überwachen und aufzuzeichnen. Die Schutzmassnahmen können aufgehoben werden, wenn 
keine Asbestreste mehr sichtbar sind und durch eine Freigabemessung belegt ist, dass weni-
ger als 1'000 LAF/m3 in der Raumluft vorhanden sind. 
 
Für Arbeiten geringen Umfangs (< 0.5 m2) und einzelne Materialien wurden Sanierungser-
leichterungen erlassen. Diese sind in zwei technischen Merkblättern der Suva beschrieben 
("Entfernen von asbesthaltigen Boden- und Wandbelägen", Suva 2002, und "Entfernen von 
leichten, asbesthaltigen Platten", Suva 2000). Diese Merkblätter sollen in nächster Zeit durch 
Factsheets ersetzt werden. 
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Für die Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen sind generell die Anforderungen der Tech-
nischen Verordnung über Abfälle (TVA) und allfällige kantonale Vorschriften zu beachten. 
Handelt es sich bei diesen Abfällen um schwach gebundene asbesthaltige Abfälle, dann gel-
ten diese als Sonderabfall nach der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 
814.610, siehe auch "Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen", An-
hang 1, Code 17 06 01 und Code 17 06 05, SR 814.610.117). Die Entgegennahme und der 
Export von Sonderabfällen sind bewilligungs- und meldepflichtig, der Transport unterliegt 
dem Begleitscheinverfahren. 

Sanierung und Entsorgung von fest gebundenen asbesthaltigen Materialien 

Wegen der nur geringen Asbestfaserfreisetzung bei fest gebundenen asbesthaltigen Materia-
lien müssen diese, falls sie nicht beschädigt sind, nicht vor ihrer betrieblich ohnehin erfor-
derlichen Ersetzung entfernt und entsorgt werden.  
 
Bei der Entfernung von fest gebundenen asbesthaltigen Materialien ist mit Hilfe technischer 
Massnahmen die Asbestfaserfreisetzung möglichst gering zu halten und es sind geeignete 
Atemschutzgeräte zu tragen. Mechanische Einwirkungen wie Fräsen, Bohren oder Zerbre-
chen sind zu vermeiden.  
 
Fest gebundene Materialien können auch ohne Suva-zugelassene Asbestsanierungsfirma ent-
fernt werden, wenn sichergestellt ist, dass keine grösseren Mengen gesundheitsgefährdender 
Asbestfasern freigesetzt werden. Falls mit hohen Faserfreisetzungen zu rechnen ist und eine 
Gefährdung der Umgebung nicht ausgeschlossen werden kann, sind die Massnahmen für 
schwach gebundene asbesthaltige Materialien anzuwenden und die Arbeiten von einer Suva-
zugelassenen Asbestsanierungsfirma ausführen zu lassen. Zudem ist in abfallrechtlicher 
Hinsicht sicherzustellen, dass die Asbestabfälle von den übrigen Bauabfällen getrennt (Art. 9 
TVA) und auf korrekte Art und Weise entsorgt werden (z. B. auf Inertstoffdeponien gemäss 
TVA, Anhang 1, Ziff. 12, Abs. 1, Bst. b; VeVA-Code 17 06 98). Diese Abfälle dürfen auf 
keinen Fall zur Aufbereitung von Sekundärbaustoffen eingesetzt werden. 

Grenzwert am Arbeitsplatz - Maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK) 

Der MAK-Wert für Asbest wurde auf 10'000 LAF/m3 (LAF = lungengängige Asbestfasern) 
festgelegt. Als lungengängig gelten Asbestfasern mit einer Länge > 5 μm und einem Durch-
messer < 3 μm und einem Lägen/Durchmesser-Verhältnis von mindestens 3:1.  
 
Dieser Wert berücksichtigt die neusten epidemiologischen Erkenntnisse zur Dosis-
Wirkungsbeziehung bezüglich Asbest und Mesotheliom/Lungenkrebs. Grundsätzlich gilt der 
MAK-Wert (MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswerte gesundheitsgefährdender 
Stoffe) für alle Arbeitsplätze. Die Krebsgefährdung durch Asbest ist, wie jede andere 
Fremdstoffwirkung, von der Höhe der Stoffkonzentration und der Dauer der Exposition ab-
hängig. Für krebserzeugende Stoffe kann beim gegenwärtigen Wissensstand keine mit Si-
cherheit unwirksame Konzentration angegeben werden.  
Die Exposition gegenüber Asbest sollte daher in jedem Falle so niedrig wie möglich sein,  
d. h. es gilt das Minimierungsgebot. Für alle Arbeitsplätze, an denen nicht mit asbesthalti-
gem Material gearbeitet werden muss, ist das Minimierungsgebot erreicht, wenn der gemes-
sene Wert 10 % des MAK-Wertes, also 1'000 lungengängige Asbestfasern pro m3 Raumluft, 
nicht überschreitet. 
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Grenzwert in Wohnräumen 

Für Wohnräume gibt es keine gesetzlichen Grenzwerte für Schadstoffe in der Raumluft. Das 
BAG empfiehlt, die Belastung längerfristig so gering wie möglich zu halten. Konzentratio-
nen über 1'000 lungengängige Asbestfasern pro Kubikmeter Raumluft sollen nicht toleriert 
werden.  
 
Abgeleitet aus MAK-Wert, Minimierungsgebot und dieser Stellungnahme des BAG ver-
wendet die Carbotech einen Grenzwert für Arbeitsplätze und Wohnräume von 1'000 LAF/m3   

in der Raumluft. 
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A1.2 Untersuchte/nicht untersuchte Anwendungen 

Es wurden über 3'000 verschiedene asbesthaltige Produkte hergestellt. Die Erfahrung hat ge-
zeigt, dass gelegentlich bisher unbekannte Anwendungen gefunden werden. Diese Liste do-
kumentiert unseren Stand des Wissens aus über zehn Jahren Gebäudeuntersuchungen.  
 
Die untersuchten Gebäude bzw. Bereiche wurden auf die folgenden Asbestanwendungen 
abgesucht. 

Schwach gebundene asbesthaltige Materialien 

• Akustikdeckenplatten 
• Antidröhnbeläge 
• Bodenbeläge (Cushion-Vinyl) 
• Dichtungen 
• Gewebe  
• Leichtbauplatten in allen Dimensionen 
• Lose gestopftes Material 
• Karton 
• Mörtel auf Rohrisolationen 
• Schnüre 
• Spritzasbest 
• Spritzputze (je nach Material auch fest gebunden) 

Fest gebundene asbesthaltige Materialien 

• Asbestzementprodukte 
• Bodenbeläge (alle ausser Cushion-Vinyl) 
• Fensterkitt (nicht bei einzelnen Fenstern) 
• Fliessestriche 
• IT-Dichtungen 
• Schaumstoffe (z. B. Litaflex) 
• Spritzputze (je nach Material auch schwach gebunden) 

Nicht untersuchte Anwendungen 

Da die Anwendungsmöglichkeiten insbesondere von losem Asbest nahezu endlos sind, wer-
den folgende mögliche Anwendungen in der Regel nicht auf Asbest untersucht: 
 
• Anstriche 
• Brandschutzanstriche 
• Fliesenkleber 
• Gipse 
• Produkte aus Bitumen, Teer und Asphalt 
• Schmelzsicherungen 
• Wandverputze und Ausgleichsmassen 
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Bei den Schmelzsicherungen sind lediglich kleinste Asbestmengen vorhanden. Die Produkte 
aus Bitumen, Teer und Asphalt setzen mit herkömmlichen Verfahren keine nennenswerten 
Mengen an Asbestfasern frei.  
Bei Anstrichen, Fliesenklebern, Gips, Wandverputzen und Ausgleichsmassen wird auf die 
Beprobung verzichtet, weil entweder Asbest eher selten vorhanden ist und/oder das Asbest-
faserfreisetzungspotential gemäss bisherigen Erfahrungen eher gering ausfällt und/oder eine 
systematische Untersuchung ausschliesslich mittels Rasterbeprobung möglich ist, was sehr 
aufwändig ist. 

A1.3 Befähigung der Carbotech AG 

Die Carbotech AG ist seit 1987 eine neutrale, unabhängige Firma für Beratungen und Pla-
nungen in allen Asbestfragen (Raumluftmessungen nach der VDI-Richtlinie 3492, Entnah-
me von Materialproben, eigene Analytik, Fachplanung und Fachbauleitung). 

A1.4 Analysenresultate 
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A2 PCB 

A2.1 Beurteilungsgrundlagen 

Einleitung 

Die PCB (polychlorierte Biphenyle) gehören chemisch zur Gruppe der chlorierten aromati-
schen Kohlenwasserstoffe.  
 
Anfänglich wurden PCB meist in geschlossenen Anwendungen verwendet (Grosstransfor-
matoren, Kondensatoren von Leuchtstoffröhren etc.). Seit den fünfziger Jahren wurden PCB 
auch in grossem Umfang als Weichmacher in einer Reihe offener Anwendungen eingesetzt. 
 
In Fugendichtungsmassen (auf Basis eines Polysulfid-Kunstharzes) wurden PCB am häu-
figsten offen eingesetzt. Als Weichmacher für Fugendichtungsmassen wurden PCB verwen-
det, die 30 bis 60 % Chlor enthalten. 

Verbot 

Die Verwendung von PCB in offenen Systemen (z. B. Anstriche, Dichtungsmassen, Stoffe 
und Papiere) wurde im Jahre 1972 verboten. 1986 trat in der Schweiz ein generelles PCB-
Verbot in Kraft. Im Rahmen der POP (Persistant Organic Pollutants)-Konvention, welche 
2004 in Kraft gesetzt wurde, wird ein weltweites Verbot und eine weltweite Eliminierung 
der bestehenden PCB-Bestände angestrebt.  

Durchführungsorgane 

Für die Sanierung von PCB-haltigen Fugendichtungsmassen wurde vom Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) eine Richtlinie erlassen. Für den Vollzug sind die Kantone zuständig. Eine 
Liste der zuständigen Koordinationspersonen der Kantone ist beim BAFU erhältlich. 

Rechtliche Bestimmungen und Entsorgung 

Materialien, welche > 50 ppm PCB enthalten, gelten als Sonderabfälle (Verordnung des 
UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen). Gemäss der TVA (Technische Verordnung 
über Abfälle) gilt: "Wer Bau- oder Abbrucharbeiten durchführt, darf Sonderabfälle nicht mit 
den übrigen Abfällen vermischen...".  
Daraus folgt, dass bei einer Sanierung oder beim Rückbau Fugendichtungsmassen, die einen 
PCB-Gesamtgehalt von über 50 ppm (> 0.005 %) aufweisen, als Sonderabfall (VeVA-Code 
17 09 02) zu entsorgen sind. 
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Sanierung 

Die Bewertung und Sanierung von PCB-haltigen Fugendichtungsmassen wird in der Richt-
linie "PCB-haltige Fugendichtungsmassen" des BAFU geregelt. Für die Sanierung von PCB-
haltigen Fugendichtungsmassen oder Farbanstrichen empfehlen wir, den Beizug eines Spe-
zialisten oder die Konsultation der Richtlinie sowie weiterer Schriften wie "Die sachgemässe 
Entfernung und Entsorgung PCB-haltiger Fugendichtungsmassen und Anstriche; Werkzeu-
ge, Verfahren, Schutzmassnahmen. Wegleitung für die Bau- und Sanierungspraxis" (Amt für 
Umwelt und Energie, 2004, Basel-Landschaft) und der Empfehlungen der KBOB 2004/4 
"PCB in Fugendichtungsmassen". 

Richtwert Innenraumluft 

Für die Bewertung der Innenraumluft gilt in der Schweiz der Richtwert des BAG von 6'000 
ng/m3 bzw. 2'000 ng/m3 PCB (bei Räumen mit Tagesaufenthalt bzw. mit Daueraufenthalt). 
Wird dieser Wert überschritten, werden Massnahmen zur Minderung der Luftbelastung emp-
fohlen. 

Chlorparaffine 

Als Ersatz von PCB wurden Chlorparaffine (CP) verwendet, die ähnliche Eigenschaften 
aufweisen. Für die Sanierung von Fugendichtungsmassen mit Chlorparaffinen gibt es keine 
gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien. Einzelne Kantone wie BL und BS behandeln diese 
Stoffklasse ähnlich wie PCB. Die Untersuchung von Proben aus diesen Kantonen erfolgt au-
tomatisch auf CP, wenn keine PCB gefunden werden. 



A2 

803.99 Asbest- und PCB-Gutachten, Feuerwehrdepot, Rüfistrasse 7, Mollis Carbotech AG, 13.7.2009 

A2.2 Untersuchte/nicht untersuchte Anwendungen 

PCB wurden in Bauprodukten primär als Weichmacher eingesetzt. PCB-haltige Fugendich-
tungsmassen haben dabei die grösste Bedeutung. Den Fugendichtungsmassen wurden bis zu 
40 % PCB beigemengt. Ausser in Fugendichtungsmassen können PCB auch in Beton- und 
Metallanstrichen sowie in Kleinkondensatoren vorkommen. Weitere v. a. aus Deutschland 
bekannte Anwendungen sind spezielle Kunststoffbeschichtungen und Deckenplatten, welche 
in der Schweiz bis anhin nur sehr selten gefunden wurden. 
 
Im Rahmen eines normalen PCB-Gutachtens werden routinemässig nur die Fugendich-
tungsmassen beprobt. 
 
Die zusätzliche Untersuchung von Beton- und Metallanstrichen erfolgt ausschliesslich auf 
ausdrücklichen Wunsch und Auftrag des Auftraggebers und bedingt die Einwilligung, dass 
grössere Oberflächen abgekratzt werden können (ca. 20 x 20 cm/Probe). PCB-haltige Me-
tallanstriche entwickeln bei Rückbauarbeiten mittels Schneidbrenner u. a. Dioxine. Deshalb 
empfehlen wir, grössere Flächen von Metallanstrichen (z. B. Anstriche von Stahlträgern und 
-stützen oder Heizkörperanstriche) auf PCB zu untersuchen, wenn Rückbauarbeiten geplant 
sind. Betonanstriche v. a. an Fassade und in Zivilschutzräumen können PCB-haltig sein. 
Insbesondere vor der Entfernung oder einem Rückbau grösserer Flächen solcher Anstriche 
empfehlen wir, auch diese zu beproben, um eine PCB-Kontaminationen in mineralischen 
Abfällen, welche einer Inertstoffdeponie oder dem Betonrecycling zugeführt werden sollen, 
zu verhindern. 
 
Da die Entsorgung von Kleinkondensatoren via Elektriker bzw. über den Elektrogeräteent-
sorgungspfad (SENS) erfolgt, wo die PCB-Problematik in Kleingeräten bei der weiteren Be-
handlung berücksichtigt wird, werden diese nicht in der Gebäudeuntersuchung berücksich-
tigt. Deckenplatten und Kunststoffbeschichtungen werden nicht untersucht.  
 
Allenfalls mit PCB kontaminierte Materialien (Sekundärquellen) werden ebenfalls nicht un-
tersucht. 

Sekundärquellen 

Neben den Anwendungen, welche bei der Produktion mit PCB versetzt wurden (Primärquel-
len), erfolgt über Kontaktflächen (z. B. Fugenflanken) oder via Luftpfad auch eine PCB-
Anreicherung in weiteren Materialien. Zu den Sekundärquellen zählen auch allfällige PCB-
Rückstände in Beton, welche aus der Verwendung von PCB als Schalöl stammen. Solche 
Sekundärquellen werden allenfalls im Rahmen einer Sanierungsfachplanung analysiert; ins-
besondere wenn die Primärquellenbelastung als beträchtlich eingeschätzt wird und mit der 
PCB-Sanierung die PCB-Luftbelastung deutlich gesenkt werden soll. 

A2.3 Befähigung der Carbotech AG 

Die Carbotech AG ist seit 1995 eine neutrale, unabhängige Firma für Beratungen und Pla-
nungen in allen PCB-Fragen (Raumluftmessungen, Entnahme von Materialproben, eigene 
Analytik, Fachplanung und Fachbauleitung). 
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Kurzprotokoll 1 
 

Asbest 
 
Ausgangslage Begehung am 20.03.2013, 10.00 Uhr mit Herrn S. Bischoff von der  

Firma ARGE Achermann  AG, Dübendorf. 
 
 
Zusammenfassung Demontagen von Gebäudebestandteilen sind erst nach erfolgter Asbestsanierung 

erlaubt. Der Rückbau des Daches führt zu keiner Kostensenkung.  
 Angrenzende Materialien mit poröser Oberfläche gelten als kontaminiert und 

müssen komplett entfernt und entsorgt werden. Diese gilt für die komplette 
Deckenverkleidung und die Unterdachelemente aus Holzzement. 

 Eine teilweise Sanierung in mehreren Bauetappen führt zu erheblichen 
Mehrkosten. 

 
Schlussfolgerung  Veränderung der Gebäudeform (Flachdach) bringt keine Preisvorteile, sondern 

erhebliche Mehrkosten. 
Etappierung der Asbestsanierung führt ebenfalls zu erheblichen Mehrkosten. 
Die Fassadenverkleidung und die komplette Dacheindeckung müssen vollständig 
entfernt werden um eine Asbestsanierung zu ermöglichen. 

 
Weiteres Vorgehen Hr. Bischoff wird die Kostenschätzung und den Zeitbedarf vom Juli 2009 aufgrund 

der gestrigen Begehung nochmals überarbeiten. 
 
 
 
 
 
 
Statik 
 
Ausgangslage Begehung am 21.03.2013, 10.00 Uhr mit Bauingenieur Andreas Gudenrath 
 
 
Torsanierung Die Torsanierung gemäss dem Vorschlag von Martin mit einem vorgestellten 

Baukörper und separater Fundation ist aus statischer Sicht problemlos. 
 In der Halle müsste lediglich ein Querbinder eingebaut werden als 

Unterkonstruktion für die Torführungen der neuen Sectionaltore. Befestigung auf 
bestehende Stahlträger müsste trotz Asbest möglich sein. 

 
 Bemerkung Architekt: Neue Torkonstruktion total freistehend von 

Hallenkonstruktion, Abdichtung an Halle provisorisch, definitiver Anschluss an 
Gebäudehülle nach erfolgter Asbestsanierung.  

 
Rückbau Hauptdach Rückbau der Binder und neue Flachdachkonstruktion ist technisch und statisch 

möglich, jedoch mit einem erheblichen Kostenaufwand verbunden. 
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Objekt Asbestsanierung + Gebäudehülle, Feuerwehrdepot Rufistrasse 7, 8753 Mollis

Bauherrschaft Gemeinde GlarusNord, Liegenschaften, Postfach 228, 8867 Niederurnen

Kostenschätzung Asbestsanierung mit Gebäudehülle 30. Jun 13
Genauigkeitsgrad gem. SIA 102 +/- 10%

Um die Asbestsanierung durchführen zu können, sind diverse bauliche Zusatzarbeiten 
Zusatzmassnahmen nötig. Die Kosten die durch diese verursacht werden, sind in der 
folgen Kostenschätzung erfasst.
Durch die notwendige Asbestsanierung werden umfangreiche Rückbauarbeiten nötig.
Eine wärmetechnische Sanierung beim Ergänzen der Gebäudehülle ist sinnvoll und
empfehlenswert. Diese Kosten sind in der Kostenschätzung ebenfalls erfasst.
KV inklusive Pos. 121, gemäss Abklärungen und Angaben der Feuerwehr.

1 Vorbereitungsarbeiten SFr. 486'000
Menge Preis Kosten

112 Abbrüche / Rückbau / Entsorgungen 38'000

Rückbau + Entsorgung Welleternitfassade 250 25 6'250

Rückbau + Entsorgung Welleternit Dach 800 25 20'000

Fenster Demontage 12 300 3'600

Wände unter Stahlträger, Rückbau 80 80 6'400

Entsorgungen 1 1750 1'750

119 Sanierung Altlasten 383'000

Gemäss Richtofferte Arge Achermann AG vom 02.April 2013

Installationen, Transporte, Schutzausrüstung 1 38000 38'000

Zonenbau 1 49000 49'000

Anschliessen der Installationen 1 15000 15'000

Asbestsanierung 1 74000 74'000

Reinigungsarbeiten 1 25000 25'000

Freigabemessungen 9 1600 14'400

Entsorgungen 100 520 52'000

Zusatzarbeiten, diverse Rückbauten 1 32600 32'600

Rückbau Deckenplatten in Fahrzeughalle 1 7700 7'700

Rückbau Bodenbeläge im OG 1 4500 4'500

Rückbau Heraklitplatten unter Dach 1 27500 27'500

Mehrwertsteuer 1 28300 28'300

Unvorhergesehenes 1 15000 15'000

121 Sicherung vorhandener Anlagen / Provisorien 65'000

Miete Provisorium 0 0 0

Auslagerung Feuerwehr 0 0 0

Rückverlegung Feuerwehr 0 0 0

Diese Kosten wurden gemäss der Sitzung vom 16. April 2014 durch die Feuerwehr abgeklärt!

191 Honorare 34'500

Fachbauleitung Asbestsanierung (9%) 1 34500 34'500



2 Gebäude Feuerwehrdepot SFr. 726'000
Menge Preis Kosten

211.1 Gerüstung 26'000

Fassadengerüst zusätzlich 440 15 6'600

Innengerüst in Halle 300 50 15'000

Bockgerüst im OG 220 20 4'400

211 Baumeisterarbeiten 27'000

Aufmauerung Innenwände KS unter Träger 60 150 9'000

Fundamente Garagentoreinbau 8 1500 12'000

Dämmungen und Dichtungen 40 150 6'000

213 Montagebau in Stahl 52'000

Stahlkonstruktion mit Vordach Garagentore Ost 5 5000 25'000

Stahlkonstruktion Garagentor West 3 5000 15'000

Innere Toraufhängungen 3 4000 12'000

214 Montagebau in Holz 35'000

Leichtbauwände Zentrale wiedererstellen 30 150 4'500

Deckenverkleidung Perfecta Halle (Streifen) 60 150 9'000

Deckenverkleidung Perfecta OG (flächig) 310 50 15'500

Wandverkleidung Perfecta flicken 120 50 6'000

215 Äussere Bekleidungen 166'500

Welleternitplatten ersetzen Wohnhaus 50 70 3'500

Leibungen und Anschlüsse 50 40 2'000

Wände Depot, Dämmung mit Metallverkleidun 700 230 161'000

221 Fenster + Tore 59'300

Fenster Fassade Nord 10 2200 22'000

Sektionaltore Ost 4 6000 24'000

Sektionaltor West 1 10000 10'000

Servicetüren 2 1650 3'300

222 Spenglerarbeiten 12'000

Dachentwässerung und Rinnen 12 1000 12'000

224 Bedachungen 96'000

Wärmedämmung Halle, 14 cm PU 680 120 81'600

Dacheindeckung Wohnhaus, 14 cm PU 120 120 14'400

225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 3'000

Dichtungen 1 3000 3'000

227 Äussere Malerarbeiten 9'000

Fenster und Türen bestehend 1 4000 4'000

Fassaden flicken 1 5000 5'000

230 Elektroanlage 58'000

Demontage und Montage best. Installation 1 50000 50'000

Teilweiser Ersatz Beleuchtung 1 8000 8'000

271 Gipserarbeiten 9'200

Oberflächen erneuern 250 30 7'500

Diverse Flickarbeiten 1 1700 1'700



273 Schreinerarbeiten 5'000

Diverse Flickarbeiten 1 5000 5'000

275 Schliessanlage 3'000

Schliessanlage Aussentüren 4 750 3'000

281 Bodenbeläge 14'000

Boden OG ersetzen 140 100 14'000

285 Malerarbeiten 27'500

Oberflächen neu streichen 250 30 7'500

Stahlkonstruktion Rostschutz 600 25 15'000

Diverses 1 2000 2'000

Gerüstung für Malerarbeiten im Dach 1 3000 3'000

291 Honorar Architekt 74'000

Honorar komplett 1 74000 74'000

292 Honorar Bauingenieur 9'500

Honorar komplett 1 9500 9'500

299 Unvorhergesehenes 35'000

ca. 5% der Bausumme für BKP 2 1 35000 35'000



4 Umgebung SFr. 10'000
Beläge anpassen bei Toreinbau 2 5000 10'000

5 Baunebenkosten -SFr. 7'000

511 Bewilligungen / Baugespann 5'000

Bewilligung Gemeinde 1 3000 3'000

Bewilligung Kanton 1 1400 1'400

Baugespann 1 600 600

512 Anschlussgebühren 0

Kanalisation 0 5.5 0

Wasser 0 5.6 0

Elektro 0 2500 0

Medien 0 0 0

524 Plankopien / Vervielfältigungen 8'000

Plankopien 1 4000 4'000

Kleinkopien, Verfielfältigungen 1 4000 4'000

530 Versicherungen 3'000

Bauherrenhaftpflicht 1 2000 2'000

Bauwesen 1 500 500

Bauzeit Elementarschaden 1 500 500

566 Einweihungsfeier 10'000

Einweihungsfeier 1 10000 10'000

599 Subventionen energetische Sanierung -33'000

Fördergelder "das Gebäudeprogramm" 1100 30 33'000

T O T A L       geschätzte Baukosten SFr. 1'215'000
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Fassadenpläne Asbestsanierung und Gebäudehülle Stand 15.06.2013
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